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,. 1 PR��ID�NT NKONFERENZ 
DER bA�DWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERR'ICIiS 

i 

i 
/ 

Rn das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: Unser Zeichen: 

R-391,/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Kraftfahrgesetz 1967 ge­
ändert wird (16. KFG- NoveLLe). 

Durch/JIahl: 

515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-

reichs übermitteLt in der RnLage 25 ExempLare ihrer 5teL­

Lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den 

25 BeiLagen 

1014 Wien. Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441 , Telefax 53441-328, 53441-510 

3/SN-383/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



I 
ABSCliHl1�'1T 

PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für öffent­

liche Wirtschaft und Verkehr 

RadetzkystraBe 2 

1031 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Zl. 110.018/2-I/1/94 23.].1994 

Wien, am 26.4.199. 

Unser Zeichen: 

R-394/R 

Betrerr: Entwurr eines Bundesgesetzesj mit 
dem das Krartrahrgesetz 1967 ge­
ändert wird ( 16. KFG- Novelle) . 

Durchwahl: 

515 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern Öster­

reichs beehrt sichj dem Bundesministerium Tür örrentliche 

Wirtschart und Verkehr zu dem im Betrerr genannten Entwurr 

rolgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

1. Zum Entwurr: 

Zu Z 8 (§ 4 Rbs.9 Lit.b) : 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern begrüßt 

ausdrücklich die hier vorgesehene Einschränkung bezüglich 

des vorgeschriebenen Rbstandes zwischen der letzten Rchse 

eines Krartrahrzeuges und der ersten Rchse eines Rnhängers 

von mindestens 3 m aur Lastkrartwagen. Hit der 15. Krart-
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fahrgesetz- Novel le., BGBl. Nr. 4 56/1993., wurde diese Bestim­

mung allerdings für alle Kraftfahrzeuge� also auch für Zu­

maschinen geltend., in das Kraftfahrgesetz aufgenommen. 

Diese Bestimmung war allerdings nicht im Begutachtungsent­

wurf des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr enthalten� sondern ist erst auf Grund eines Rbände­

rungsantrages im Parlament releviert worden. Die Präsiden­

tenkonferenz der Landwirtschaftskammern hatte also keine 

Nöglichkeit� gegen diese Vorschrift� die auf landwirtschaft­

LiChe Zugmaschinen mit Rnhängern aus technischen Gründen 

nicht anwendbar ist� Einwendungen zu erheben. 

ObwohL aus dem Gesetzest�xt� der nunmehr in richtiger 

Rnwendung der RichtLinie 8 5/3/EWG entsprechend formuliert 

ist� eindeutig zu entnehmen ist� daß landwirtschaftliche 

Zugmaschinen mit Rnhängern nicht unter diese Bestimmung 

faLLen� beantragt die Präsidentenkonferenz der Landwirt­

schaftskammern jedoch� die zu dieser Bestimmung verfaßten 

Erläuterungen insoferne zu ergänzen� daß diese Regelung 

auch auf Zugmaschinen keine Rnwendung findet. 

Zu Z 11 (§ 27 Rbs.3) : 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern stellt 

mit Befriedigung fest� daß auch diese Bestimmung auf Grund 

nunmehr richtiger Rnwendung der Richtlinie 8 5/3/EWG in Rbän­

derung der 15. Kraftfahrgesetz- Novelle neu gefaßt wird. Von 

der Rnführung der hier geregelten umfangreichen Rngaben an 

Kraftfahrzeugen und Rnhängern werden nunmehr landwirtschaft­

liche Zugmaschinen und Rnhänger befreit. In ihrer 5tellung­

nahme vom +. 11. 1992� GZ. R-1092/R� zum Entwurf einer 

15. Kraftfahrgesetz-Novelle hat die Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern diese Befreiung verlangt. 
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Zu Z 21 (§ 114 Rbs. 5J; 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern spricht 

sich entschieden gegen den Entrall dieser Bestimmung ausJ 

nach der das Rbhalten eines Fahrschulkurses außerhalb des 

Standortes der Fahrschule nicht mehr zulässig sein soll. 

Zur Begründung rür die Beibehaltung dieser Bestimmung wird 

daraur hingewiesenJ daß einige LandwirtschaFtskammern Kurse 

rür den Erwerb der Lenkerberechtigung der Gruppen "F" und 

"RK" in ihren landtechnischen Kursstätten abhalten. Diese 

Kurse werden als Rußenkurse einer Fahrschule durchgerührt. 

Die Russtattung der landtechnischen Kursstätten der Land­

wirtschartskammern geht über den gerorderten Standard von 

Standortrahrschulen hinaus. Die Kursstätten sind in der 

LageJ mit dieser gehobenen Russtattung an Lehrmitteln einen 

errizienteren und praxisorientierteren Unterricht Für die 

Rusbildung zum Erwerb der Lenkerberechtigung der Gruppe "F" 

zu bieten als dies in einer Fahrschule möglich ist. Die 

Russtattung der landtechnischen Kursstätten bietet die 

NöglichkeitJ im Unterricht aur die Zugmaschine auch land­

technisch einzugehen. Die Verkehrssicherheit wird stark 

beeinrlußt vom richtigen Rnbau und der Bedienung der Rnbau­

geräte und Zusatzeinrichtungen. Zaprwellen- und Hydraulik­

handhabung muß in Verbindung mit verschiedensten Landma­

schinen gelehrt und geübt werdenJ um einerseits die Ver­

kehrssicherheit im Straßenverkehr und andererseits die 

Unrallsicherheit aur den Betriebsrlächen bestmöglich ge­

währleisten zu können. 
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Bei den einzeLnen Kursstätten stehen zu diesem Zweck Na­

schinen und Geräte des gesamten Landmaschinenangebotes 

von einigen NILLianen SchiLLing zur VerrügungJ die jeweiLs 

aur dem Letzten Stand der Technik gehaLten werden. 

Die Kursstätten sind von den Landwirtschartskammern ge­

scharren worden, um es möglich zu machen, dieses intensive 

praktische Schulungsangebot im jeweiLigen Bundesland zentral 

anbieten zu können. 

Da die Rusbildung rür den Erwerb der Lenkerberechtigung der 

Gruppe "F" durch die Vielralt der technischen Geräte stark 

praxisbezogen sein muß und dies nur durch die gehobene 

Russtattung der Kursstätten gewährleistet istJ ist hier das 

Problem der Ninderausstattung bei Rußenkursen nicht gegeben. 

Die Präsidentenkonrerenz der LandwirtschartSkammern bean­

tragt daherJ diese besonders gute Rusbildungsmöglichkeit 

auch weiterhin zuzulassen. Gerade in einer rür die Land-

und Forstwirtschart schwierigen Zeit wäre eine Verschlechte­

rung der Rusbildungsmöglichkeiten kontraproduktiv. 

Rbschließend wird noch daraur hingewiesenJ daß in einigen 

Ländern der EU wie z.B. DeutschlandJ Frankreich die Lenker­

berechtigungsausbildung in landtechnischen Kursstätten 

durchgerührt werden darr. 
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2. über den Entwurr hinaus: 

Zu § 101 Rbs.5 und § 104 Rbs.9: 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern erin­

nert an ihr Vorbringen in ihrer Stellungnahme vom 

13. 10. 1993j GZ. R-993/Rj zum Entwurr einer 37. Novelle zur 

KDV 19B7 bezüglich der Langholztransporte. Es wurde daraur 

hingewiesenj daß durch die Rbänderung der genannten Bestim­

mungen die Durchrührung von Langholztransporten in Hinkunrt 

dadurch äußerst erschwertj wenn nicht verunmöglicht wird. 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern richtet 

daher erneut an das Bundesministerium rür örrentliche 

Wirtschart und Verkehr das dringende Ersuchenj eine Novel­

lierung des § 101 Rbs.5 und 104 Rbs.9 KrG in den vorliegen­

den Entwurr aurzunehmenj nach der rür Langguttransporte 

(rür Langholztransporte) ohne Begrenzung oder z.umindest 

rür Transportdistanzen bis zu BOO km die bisherige (vor der 

15. KFG-Novelle geltende) Regelung der generellen Jahreser­

laubnis ohne Wirtschartlichkeitsvergleich mit Bahn- oder 

5chirrstransport wiedereingerührt wird und eventuell erst 

rür größere Distanzen eine Wirtschartlichkeitsprürung und 

Bewilligungsprlicht vorgesehen wird. Bezüglich der Begrün­

dung dieses Rntrages wird aur das Vorbringen in der zitier­

ten Stellungnahme verwiesen. 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch übersendung von 25 Rbzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 

gez. Schwarzböck gez. Dlpi: Iny. Dr. FahmbarDer 
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